


 - 1 - 

Gemeinde Sande  
 
hier:   
- Aufstellungsbeschluss zur 5ten Änderung des Flächennutzungsplanes 
  
 
Begründung 
 
Grüner Elektrolysepark Friesland 
 
Der Aufstellungsbeschluss dient der Vorbereitung der Errichtung des “Grünen Elektrolyseparks 
Friesland“ in Sande. Die gesellschaftlich formulierten Klimaschutzziele erfordern eine schnelle 
Substitution fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Energien. Eine große Herausforderung der 
Energiewende ist, dass erneuerbare Energien nicht kontinuierlich verfügbar sind, wenn man sie 
braucht. Wasserstoff löst dieses Problem. Mit Wasserstoff kann Energie gespeichert und trans-
portiert werden. Geplant ist die Errichtung von Elektrolysen und einem Umspannwerk sowie An-
lagen zum Betrieb der Elektrolysen auf einer Nettobaulandfläche von ca. 50 ha. 
 
Ein solch gearteter Elektrolysepark auf Basis der erneuerbaren Energien und grünem Wasser-
stoff hat für die Region einen innovativen Charakter und ermöglicht regionalen und überregiona-
len Unternehmen CO²-bilanzpositive Produktion und Betrieb. Er stellt einen Wettbewerbsvorteil 
für die Region und Deutschland dar und ist essentiell für die Erreichung der Pariser Klimaziele.  
 
Suchraum zur Definition der 50 ha entlang der Hochspannungsleitung 
 

Untersuchungsraum (Ausgang)  Elektrolyseparkfläche (Ziel) 

150 ha  50 ha  

 
 
Die vorbereitende Bauleitplanung für das Vorhaben hat einen Untersuchungsraum von ca. 150 
Hektar ermittelt, der zwischen der Bundesautobahn 29 im Osten, der Kreisstraße 91 („Altgödens-
erhörn“) und der Bundestraße 436 im Süden, der Bebauung östlich der Straße „Marienburg“ im 
Westen, und der Bebauung südlich der Straßen „Tichelboeweg“ und „Mühlenweg“ im Norden 
liegt. Es ist wichtig zu betonen, dass die tatsächliche Fläche, deren Nutzung geändert wird, 
nur 50 Hektar beträgt. 
 
Infrastruktur am Standort 
 
Das Gebiet ist durch die Vorbelastung durch vielfältige Infrastruktur zur Energiedurchleitung mit 
380 und 220 kV-Überlandleitungen, Gas-, Öl- und LNG-Pipelines sowie weiterer Energieinfra-
struktur geprägt. Diese Tatsache qualifiziert die Fläche zum einen als hochgradig vorbelastet; 
zum anderen jedoch als einen interessanten und infrastrukturell einzigartigen Standort in 
Deutschland für die Produktion von grünem Wasserstoff.  
 
Flächennutzungsplanänderung 
 
Es soll eine Flächennutzungsplanänderung (FNP-Änderung) für alle Teilbereiche, die die zukünf-
tige Elektrolyse-Nutzungsabsicht der Gemeinde als umfassendes räumliches Ziel darstellt, auf-
gestellt werden.  
 
Die genaue Abgrenzung der darzustellenden Sonderbauflächen, für die derzeit ein Bedarf 
von ca. 50 ha Nettobauland bekannt ist, erfolgt im Zuge des Aufstellungsverfahrens mit der 
den politischen Gremien vorzulegenden Planzeichnung des Vorentwurfes für die frühzeitige Be-
teiligung.  
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Hinzu kämen die Flächen der Regenrückhaltung und der verkehrlichen Erschließung von Berei-
chen, die - innerhalb liegend - nicht für eine gewerbliche Bebauung geeignet sind. Letztere um-
fassen vor allem Flächen entlang von Gewässern und leitungsgebundener Infrastruktur. Dabei 
werden - sofern dies im Maßstab des FNPs von 1:10 000 möglich ist - auch alle später von 
Bebauung freizuhaltenden Trassen, Gewässer, Schutzobjekte, Bebauungen und Abstände 
dazu, auf eine Eignung als Darstellung von Bauflächen geprüft.  
 
Somit wird die tatsächliche Sonderbauflächendarstellung weit hinter den ca. 150 ha aus 
der Abgrenzung des Untersuchungsbereiches zum Aufstellungsbeschluss zurückblei-
ben, um letztendlich ca. 50 ha Nettobauland zu ermöglichen.  
 
 

 
Untersuchungsraum mit möglichen Standorten der 50 ha Sonderbaufläche für den Elektrolysepark.   

 
 
Aufgestellt: 

Thalen Consult GmbH  

Neuenburg, den 12.03.2023  

i. A.  Dipl.-Ing. Rolf Bottenbruch 
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